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SECHSTER TEIL 
INSTITUTIONELLE BESTIMMUNGEN UND FINANZVORSCHRIFTEN 

TITEL I 

VORSCHRIFTEN ÜBER DIE ORGANE 

KAPITEL 1
 

DIE ORGANE
 

ABSCHNITT 1 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT 

Artikel 223 
(ex-Artikel 190 Absätze 4 und 5 EGV) 

(1) Das Europäische Parlament erstellt einen Entwurf der erforderlichen Bestimmungen für die 
allgemeine unmittelbare Wahl seiner Mitglieder nach einem einheitlichen Verfahren in allen 
Mitgliedstaaten oder im Einklang mit den allen Mitgliedstaaten gemeinsamen Grundsätzen. 

Der Rat erlässt die erforderlichen Bestimmungen einstimmig gemäß einem besonderen Gesetzge­
bungsverfahren und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments, die mit der Mehrheit seiner 
Mitglieder erteilt wird. Diese Bestimmungen treten nach Zustimmung der Mitgliedstaaten im Einklang 
mit ihren jeweiligen verfassungsrechtlichen Vorschriften in Kraft. 

(2) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzge­
bungsverfahren durch Verordnungen nach Anhörung der Kommission und mit Zustimmung des Rates 
die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Wahrnehmung der Aufgaben seiner Mitglieder 
fest. Alle Vorschriften und Bedingungen, die die Steuerregelung für die Mitglieder oder ehemaligen 
Mitglieder betreffen, sind vom Rat einstimmig festzulegen. 

Artikel 224 
(ex-Artikel 191 Absatz 2 EGV) 

Das Europäische Parlament und der Rat legen gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen die Regelungen für die politischen Parteien auf europäischer Ebene nach Artikel 10 
Absatz 4 des Vertrags über die Europäische Union und insbesondere die Vorschriften über ihre 
Finanzierung fest. 
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Artikel 225 
(ex-Artikel 192 Absatz 2 EGV) 

Das Europäische Parlament kann mit der Mehrheit seiner Mitglieder die Kommission auffordern, 
geeignete Vorschläge zu Fragen zu unterbreiten, die nach seiner Auffassung die Ausarbeitung eines 
Unionsakts zur Durchführung der Verträge erfordern. Legt die Kommission keinen Vorschlag vor, so 
teilt sie dem Europäischen Parlament die Gründe dafür mit. 

Artikel 226 
(ex-Artikel 193 EGV) 

Das Europäische Parlament kann bei der Erfüllung seiner Aufgaben auf Antrag eines Viertels seiner 
Mitglieder die Einsetzung eines nichtständigen Untersuchungsausschusses beschließen, der unbeschadet 
der Befugnisse, die anderen Organen oder Einrichtungen durch die Verträge übertragen sind, 
behauptete Verstöße gegen das Unionsrecht oder Missstände bei der Anwendung desselben prüft; dies 
gilt nicht, wenn ein Gericht mit den behaupteten Sachverhalten befasst ist, solange das Gerichtsver­
fahren nicht abgeschlossen ist. 

Mit der Vorlage seines Berichtes hört der nichtständige Untersuchungsausschuss auf zu bestehen. 

Die Einzelheiten der Ausübung des Untersuchungsrechts werden vom Europäischen Parlament 
festgelegt, das aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzgebungsverfahren durch 
Verordnungen nach Zustimmung des Rates und der Kommission beschließt. 

Artikel 227 
(ex-Artikel 194 EGV) 

Jeder Bürger der Union sowie jede natürliche oder juristische Person mit Wohnort oder satzungs­
mäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat kann allein oder zusammen mit anderen Bürgern oder Personen 
in Angelegenheiten, die in die Tätigkeitsbereiche der Union fallen und die ihn oder sie unmittelbar 
betreffen, eine Petition an das Europäische Parlament richten. 

Artikel 228 
(ex-Artikel 195 EGV) 

(1) Ein vom Europäischen Parlament gewählter Europäischer Bürgerbeauftragter ist befugt, 
Beschwerden von jedem Bürger der Union oder von jeder natürlichen oder juristischen Person mit 
Wohnort oder satzungsmäßigem Sitz in einem Mitgliedstaat über Missstände bei der Tätigkeit der 
Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, mit Ausnahme des Gerichtshofs der 
Europäischen Union in Ausübung seiner Rechtsprechungsbefugnisse, entgegenzunehmen. Er unter­
sucht diese Beschwerden und erstattet darüber Bericht. 

Der Bürgerbeauftragte führt im Rahmen seines Auftrags von sich aus oder aufgrund von Beschwerden, 
die ihm unmittelbar oder über ein Mitglied des Europäischen Parlaments zugehen, Untersuchungen 
durch, die er für gerechtfertigt hält; dies gilt nicht, wenn die behaupteten Sachverhalte Gegenstand eines 
Gerichtsverfahrens sind oder waren. Hat der Bürgerbeauftragte einen Missstand festgestellt, so befasst 
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er das betreffende Organ, die betreffende Einrichtung oder sonstige Stelle, das bzw. die über eine Frist 
von drei Monaten verfügt, um ihm seine bzw. ihre Stellungnahme zu übermitteln. Der Bürgerbeauf­
tragte legt anschließend dem Europäischen Parlament und dem betreffenden Organ, der betreffenden 
Einrichtung oder sonstigen Stelle einen Bericht vor. Der Beschwerdeführer wird über das Ergebnis 
dieser Untersuchungen unterrichtet. 

Der Bürgerbeauftragte legt dem Europäischen Parlament jährlich einen Bericht über die Ergebnisse 
seiner Untersuchungen vor. 

(2) Der Bürgerbeauftragte wird nach jeder Wahl des Europäischen Parlaments für die Dauer der 
Wahlperiode gewählt. Wiederwahl ist zulässig. 

Der Bürgerbeauftragte kann auf Antrag des Europäischen Parlaments vom Gerichtshof seines Amtes 
enthoben werden, wenn er die Voraussetzungen für die Ausübung seines Amtes nicht mehr erfüllt oder 
eine schwere Verfehlung begangen hat. 

(3) Der Bürgerbeauftragte übt sein Amt in völliger Unabhängigkeit aus. Er darf bei der Erfüllung 
seiner Pflichten von keiner Regierung, keinem Organ, keiner Einrichtung oder sonstigen Stelle 
Weisungen einholen oder entgegennehmen. Der Bürgerbeauftragte darf während seiner Amtszeit keine 
andere entgeltliche oder unentgeltliche Berufstätigkeit ausüben. 

(4) Das Europäische Parlament legt aus eigener Initiative gemäß einem besonderen Gesetzge­
bungsverfahren durch Verordnungen nach Stellungnahme der Kommission und nach Zustimmung des 
Rates die Regelungen und allgemeinen Bedingungen für die Ausübung der Aufgaben des Bürger­
beauftragten fest. 

Artikel 229 
(ex-Artikel 196 EGV) 

Das Europäische Parlament hält jährlich eine Sitzungsperiode ab. Es tritt, ohne dass es einer 
Einberufung bedarf, am zweiten Dienstag des Monats März zusammen. 

Das Europäische Parlament kann auf Antrag der Mehrheit seiner Mitglieder sowie auf Antrag des Rates 
oder der Kommission zu einer außerordentlichen Sitzungsperiode zusammentreten. 

Artikel 230 
(ex-Artikel 197 Absätze 2, 3 und 4 EGV) 

Die Kommission kann an allen Sitzungen des Europäischen Parlaments teilnehmen und wird auf ihren 
Antrag gehört. 

Die Kommission antwortet mündlich oder schriftlich auf die ihr vom Europäischen Parlament oder 
von dessen Mitgliedern gestellten Fragen. 

Der Europäische Rat und der Rat werden vom Europäischen Parlament nach Maßgabe der 
Geschäftsordnung des Europäischen Rates und der Geschäftsordnung des Rates gehört. 



ABSCHNITT 2

DER EUROPÄISCHE RAT

Artikel 235

(1) Jedes Mitglied des Europäischen Rates kann sich das Stimmrecht höchstens eines anderen
Mitglieds übertragen lassen.
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Artikel 231 
(ex-Artikel 198 EGV) 

Soweit die Verträge nicht etwas anderes bestimmen, beschließt das Europäische Parlament mit der 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. 

Die Geschäftsordnung legt die Beschlussfähigkeit fest. 

Artikel 232 
(ex-Artikel 199 EGV) 

Das Europäische Parlament gibt sich seine Geschäftsordnung; hierzu sind die Stimmen der Mehrheit 
seiner Mitglieder erforderlich. 

Die Verhandlungsniederschriften des Europäischen Parlaments werden nach Maßgabe der Verträge und 
seiner Geschäftsordnung veröffentlicht. 

Artikel 233 
(ex-Artikel 200 EGV) 

Das Europäische Parlament erörtert in öffentlicher Sitzung den jährlichen Gesamtbericht, der ihm von 
der Kommission vorgelegt wird. 

Artikel 234 
(ex-Artikel 201 EGV) 

Wird wegen der Tätigkeit der Kommission ein Misstrauensantrag eingebracht, so darf das Europäische 
Parlament nicht vor Ablauf von drei Tagen nach seiner Einbringung und nur in offener Abstimmung 
darüber entscheiden. 

Wird der Misstrauensantrag mit der Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen und mit der 
Mehrheit der Mitglieder des Europäischen Parlaments angenommen, so legen die Mitglieder der 
Kommission geschlossen ihr Amt nieder, und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und 
Sicherheitspolitik legt sein im Rahmen der Kommission ausgeübtes Amt nieder. Sie bleiben im Amt 
und führen die laufenden Geschäfte bis zu ihrer Ersetzung nach Artikel 17 des Vertrags über die 
Europäische Union weiter. In diesem Fall endet die Amtszeit der zu ihrer Ersetzung ernannten 
Mitglieder der Kommission zu dem Zeitpunkt, zu dem die Amtszeit der Mitglieder der Kommission, die 
ihr Amt geschlossen niederlegen mussten, geendet hätte. 
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